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bedingt nötig. Es wäre kontrapro-

duktiv, das Gespräch von einem

Oberarzt oder gar einem Assistenz-

arzt führen zu lassen, was im klini-

schen Alltag immer wieder ge-

schieht, weil der leitende Abtei-

lungsarzt sich nicht die nötige Zeit

nimmt und die Sache - zugegebener-

maßen - lästig und unangenehm ist.

Die Abwehr von Behandlungsfehler-

vorwürfen muss aber Chefsache sein.

Entscheidend ist, das Gespräch

auch aus juristischer Sicht korrekt zu

führen. Es muss verständnisvoll sein,

darf aber kein Schuldanerkenntnis

darstellen, weil anderenfalls der

Haftpflichtversicherungsschutz in

Gefahr gerät. Unstreitiger Sachver-

halt darf mitgeteilt werden, juristi-

sche Wertungen im Sinne von schuld-

haftem oder nicht schuldhaftem Ver-

halten müssen jedoch unterbleiben.

Bei allen Äußerungen ist zu

berücksichtigen, dass diese auch der

Staatsanwaltschaft oder dem Kran-

kenhausträger bekannt werden kön-

nen. Der Krankenhausträger kann je

nach Schwere des Behandlungsfeh-

lers das Chefarztdienstverhältnis

kündigen, die Staatsanwaltschaft An-

klage erheben.

Ob und inwieweit der Kranken-

hausträger überhaupt zu informie-

ren ist, ergibt sich aus dem Chefarzt-

dienstvertrag. Eine übliche Formu-

lierung, die im Vertragsmuster der

Arbeitsgemeinschaft für ArztRecht

und im Muster der Deutschen Kran-

kenhausgesellschaft jeweils in § 6

Abs. 9 enthalten ist, lautet:

„ Vorkommnisse von erheblicher oder

grundsätzlicher Bedeutung, insbeson-

dere auch Untersuchungen der Polizei

oder der Staatsanwaltschaft, auftreten-

de Schwierigkeiten oder Missstände in

seiner/ihrer Abteilung hat der Chef-

arzt/die Chefärztin unverzüglich dem

Dienstvorgesetzten - in ärztlichen An-

gelegenheiten über den Leitenden Arzt

des Krankenhauses, im Übrigen auch

über die Krankenhausverwaltung -

mitzuteilen.“

Daraus folgt, dass dem Kranken-

hausträger staatsanwaltschaftliche

Ermittlungen zu melden sind. Zivil-

rechtlich geltend gemachte An-

sprüche aus dem stationären Bereich

werden schon deshalb zu melden

sein, weil der Krankenhausträger

ebenfalls als Haftungsschuldner in

Betracht kommt und die Haftpflicht-

versicherung des Krankenhausträ-

gers unverzüglich, spätestens inner-

halb einer Woche schriftlich zu ver-

ständigen ist (§ 5 Nr. 2 AHB).

Die zitierte Bestimmung aus dem

E 1  Strafrecht/E 2  Haftpflichtrecht

1. Vorwürfe seitens des Patienten 
oder der Angehörigen

Äußern der Patient oder seine An-

gehörigen einen Behandlungsfehler-

vorwurf, so kommt es darauf an, die-

sem Vorwurf möglichst im Vorfeld die

Spitze zu nehmen. Zeit, die in ein ver-

ständnisvolles Gespräch mit dem Pa-

tienten oder den Angehörigen inves-

tiert wird, ist gut angelegte Zeit. Sie

kommt nicht nur der eigenen Person,

dem Ruf der Abteilung und des Kran-

kenhauses zugute, sondern sie spart

auch erheblichen Arbeitsaufwand,

der dann anfällt, wenn der Patient

oder seine Angehörigen sich nicht

ernst genommen fühlen und darauf-

hin weitere Maßnahmen ergreifen.

Dies gilt besonders, wenn sie vor Ge-

richt auf Schadensersatz klagen oder

Strafanzeige erstatten. Die zeitlichen

und nervlichen Belastungen, die mit

solchen Verfahren verbunden sind,

belaufen sich auf ein Vielfaches der-

jenigen Anstrengungen, die im ver-

ständnisvollen Gespräch dazu führen

können, dass der Patient von weiter-

führenden Schritten absieht.

Die persönliche Zuwendung des

Chefarztes gegenüber dem Patienten

oder den Angehörigen im Falle des

Behandlungsfehlervorwurfes ist un-

Vorwurf: Behandlungsfehler - 
Was tun?
Rechtsanwalt Dr. Manfred Andreas, Karlsruhe

Der Vorwurf eines Behandlungsfehlers wird in der Regel

durch den Patienten, dessen Angehörige, einen Rechtsan-

walt oder gar den Staatsanwalt geäußert. Die richtige Re-

aktion richtet sich danach, wer den Verdacht erhoben hat.
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Chefarztdienstvertrag steht üblicher-

weise unter der Überschrift „Durch-

führung der Dienstaufgaben“. Dar-

aus folgt, dass die entsprechenden

Mitteilungspflichten nicht gelten,

wenn der Behandlungsfehlervorwurf

aus dem Bereich der genehmigten

Nebentätigkeit stammt.

Bei der Geltendmachung eines zi-

vilrechtlichen Schadensersatzan-

spruches kommt der sorgfältigen Do-

kumentation eine erhebliche Bedeu-

tung zu. Denn nach der Rechtspre-

chung des Bundesgerichtshofs kehrt

sich die Beweislast zu Lasten des Arz-

tes um, wenn der Patient durch man-

gelnde Dokumentation in Beweis-

schwierigkeiten gerät. Es ist deshalb

jeweils zu prüfen, ob die Krankenun-

terlagen vollständig sind. Sie dürfen

nicht mehr vervollständigt werden,

sobald sie dem Rechtsverkehr zu-

gänglich gemacht worden sind oder

der Arzt sonst die Verfügungsgewalt

über sie verloren hat (Leseranfrage,

ArztR 1994, 133 [134]). Spätestens

dann, wenn der Behandlungsfehler-

vorwurf erhoben wurde, dürfen die

Krankenunterlagen nicht mehr er-

gänzt werden. Dies schließt nicht aus,

neuere Erkenntnisse festzuhalten. Es

muss dann aber klar gekennzeichnet

sein, dass es sich um nachträgliche

Eintragungen handelt.

Bei Anhaltspunkten für einen

nicht natürlichen Tod kann sich eine

Informationspflicht gegenüber der

Polizei ergeben. Ob eine solche

Pflicht besteht, richtet sich nach dem

jeweiligen Landesrecht. § 22 Abs. 3

des baden-württembergischen Be-

stattungsgesetzes enthält eine derar-

tige Mitteilungspflicht. Was unter 

einem nicht natürlichen Tod zu ver-

stehen ist, kommentieren Klein-

knecht/Meyer-Goßner in Randnum-

mer 2 zu § 159 StPO wie folgt:

Der Tod nach Operation fällt unter

den Begriff des nicht natürlichen Todes,

wenn wenigstens entfernte konkrete

Anhaltspunkte für einen Kunstfehler

oder für sonstiges Verschulden des be-

handelnden Personals vorliegen.

2. Geltendmachung zivilrechtlicher
Schadensersatzansprüche

Zivilrechtliche Schadensersatzan-

sprüche werden im Regelfall durch

einen Rechtsanwalt geltend ge-

macht. Geht ein solches Schreiben

ein, ist aus den oben genannten

Gründen sofort die Haftpflichtversi-

cherung - sei es die des Kranken-

hausträgers oder die eigene - zu be-

nachrichtigen. Denn die Haftpflicht-

versicherung ist die Herrin des Re-

gulierungsverfahrens. Insoweit heißt

es in § 5 Nr. 4 der Allgemeinen Versi-

cherungsbedingungen für die Haft-

pflichtversicherung (AHB):

„Kommt es zum Prozess über den

Haftpflichtanspruch, so hat der Versi-

cherungsnehmer die Prozessführung

dem Versicherer zu überlassen, dem von

den Versicherer bestellten oder bezeich-

neten Anwalt Vollmacht und alle von

diesem oder dem Versicherer für nötig

erachteten Aufklärungen zu geben.“

Die Haftpflichtversicherung über-

nimmt - unabhängig davon, wie der

Rechtsstreit ausgeht - alle Gerichts-

und Rechtsanwaltkosten. Sie leistet

auch notwendig werdende Vorschüs-

se für eine Beweisaufnahme.

Es ist streitig, ob die Versicherung

einen Anwalt gegen den Willen 

des Versicherungsnehmers bestellen

darf. Gegen ein solches Recht der

Versicherung spricht sich Schlegel-

milch in Geigel, Der Haftpflichtpro-

zess, 22. Auflage 1997, Kapitel 13

Randnr. 6 aus. Dem gegenüber ver-

tritt Voit in Prölss/Martin, Versiche-

rungsvertragsgesetz, 26. Auflage

1998, § 5 AHB Randnr. 14 die Auffas-

sung, der Versicherungsnehmer habe

den Anwalt der Haftpflichtversiche-

rung zu akzeptieren, soweit ihm die

Erfüllung dieser Obliegenheit zuzu-

muten sei. Kommt es insoweit zwi-

schen Versicherung und Versiche-

rungsnehmer ausnahmsweise nicht

zu einer Einigung, so kann der Versi-

cherungsnehmer zusätzlich zum Ver-

sicherer einen Prozessbevollmächtig-

ten auf eigene Kosten bestellen. Die-
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ser eigene Prozessbevollmächtigte

darf aber die Prozessführung des Ver-

sicherers nicht durchkreuzen (Voit,

a.a.O.).

Bezüglich der Auswahl des Rechts-

anwaltes ist zu beachten, dass dieser

sich im Arzthaftpflichtrecht - mög-

lichst auf Arztseite - auskennen sollte.

Nachdem die Zulassungsbeschrän-

kungen vor den Landgerichten ent-

fallen sind, kann jeder Rechtsanwalt

in Deutschland vor jedem Amts- und

Landgericht in Zivilsachen auftreten.

Im Haftpflichtprozess, aber auch

schon vorprozessual, muss der Arzt

Einsicht in die Krankenunterlagen

gewähren. Die Gerichte fordern in

der Regel die Originalkrankenunter-

lagen an. Vor der Herausgabe emp-

fiehlt es sich, für die eigenen Akten

Kopien zu fertigen. Außergerichtlich

hat der Patient oder dessen Rechts-

vertreter nur Anspruch auf die Ferti-

gung von Kopien der Krankenunter-

lagen. Die Herausgabe solcher Kopi-

en sollte von der vorherigen Bezah-

lung der Ablichtungen abhängig

gemacht werden.

Ebenso wichtig wie die Auswahl

des richtigen Rechtsanwaltes ist die

Auswahl des richtigen Gutachters.

Im Schadensersatzprozess wird der

Sachverständige vom Gericht be-

stellt. Es kann die Parteien gemäß 

§ 404 Abs. 3 ZPO auffordern, Perso-

nen zu bezeichnen, die geeignet sind,

als Sachverständige vernommen zu

werden. Bei der Auswahl des Sach-

verständigen sollte auf Folgendes ge-

achtet werden:

Der Sachverständige soll möglichst

nicht aus der engeren Umgebung des

auf Schadensersatz in Anspruch ge-

nommenen Arztes stammen (BGH,

ArztR 1992, 233).

Ist ein Arzt bereits außer Dienst

und nicht mehr auf dem neuesten

Stand der Wissenschaft oder ist er für

das zu beurteilende Fachgebiet nicht

ausgebildet, soll ein solcher Arzt

nicht zum Sachverständigen ernannt

werden (BGH,ArztR 1988, 302 [303]).

Ist eine Partei mit der Person des
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Im strafrechtlichen Ermittlungsver-

fahren sollte die Staatsanwaltschaft

auf Nr. 70 Abs. 1 der Richtlinien für

das Strafverfahren und das Bußgeld-

verfahren hingewiesen werden. Dort

heißt es, dass der Staatsanwalt dem

Verteidiger Gelegenheit gibt, vor der

Auswahl eines Sachverständigen

Stellung zu nehmen.

Sollte es zur Hauptverhandlung

vor dem Strafgericht kommen, so ist

nicht nur das Gericht, sondern gemäß

§ 220 StPO auch der angeklagte Arzt

berechtigt, unmittelbar einen Arzt

seiner Wahl als Sachverständigen zur

Hauptverhandlung zu laden. Sofern

bestimmte Formalien eingehalten

werden, besteht für den auf diese

Weise geladenen Sachverständigen

die Pflicht zum Erscheinen wie bei ei-

ner Ladung durch das Gericht selbst.

Beschuldigte und angeklagte Ärzte

sind geneigt, sich damit zu entlasten,

dass sie auf gravierende Fehler an-

derer an der Behandlung beteiligter

Personen - z.B. Kollegen anderer

Fachrichtung oder Pflegepersonal -

hinweisen. Eine solche Verteidi-

gungsstrategie ist gefährlich. Waren

nämlich dem Arzt die Qualitätsmän-

gel der anderen Beteiligten bekannt

oder rechnete er mit deren Fehlver-

halten, hat er die Behandlung aber

trotzdem durchgeführt, so kann nun

der strafrechtliche Vorwurf auf vor-

sätzliche versuchte Körperverletzung

oder Tötung des Patienten lauten. Er-

folgversprechender ist es, die beson-

dere Qualifikation der anderen Be-

teiligten herauszustellen und deren

Versäumnisse mit Hinweis auf den

Vertrauensgrundsatz bei arbeitsteili-

ger Behandlung im Krankenhaus von

sich selbst abzuwehren.

4. Wichtigste Verhaltensregeln aus
juristischer Sicht

Werden zivilrechtliche Schadenser-

satzansprüche geltend gemacht,

muss unverzüglich die Haftpflicht-

versicherung benachrichtigt und de-

ren Weisung abgewartet werden. Der

Anspruchsteller erhält lediglich eine

Eingangsbestätigung mit dem Ver-

merk, die Sache sei an die Haft-

pflichtversicherung weitergeleitet

worden.

Werden strafrechtliche Beschuldi-

gungen erhoben, sollten die Kran-

kenakten vor der Herausgabe ko-

piert und Äußerungen nur über ei-

nen Rechtsanwalt gemacht werden.

ArztR
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Sachverständigen nicht einverstan-

den oder bestehen Bedenken gegen

das Gutachten, so ist es in der Regel

wenig erfolgreich, die Einholung ei-

nes sogenannten Obergutachtens zu

beantragen (Hartmann in Baum-

bach/Lauterbach, § 412 ZPO, Rand-

nrn. 4, 5).

In solchen Fällen empfiehlt es sich

vielmehr, ein eigenes Privatgutach-

ten eines anerkannten Fachvertre-

ters vorzulegen. Denn nach der stän-

digen Rechtsprechung des Bundes-

gerichtshofs (ArztR 1999, 24) hat das

Gericht in Arzthaftungsprozessen die

Pflicht, sich mit von einer Partei vor-

gelegten Privatgutachten auseinan-

derzusetzen und auf die weitere Auf-

klärung des Sachverhalts hinzuwir-

ken, wenn sich ein Widerspruch zum

Gerichtsgutachten ergibt.

Gemäß § 411 Abs. 3 ZPO hat jede

Partei das Recht, die mündliche Er-

läuterung des Gutachtens durch den

Sachverständigen vor Gericht zu ver-

langen.

3. Verhalten im strafrechtlichen
Ermittlungsverfahren und im
Strafverfahren

Werden die Krankenunterlagen 

im Ermittlungsverfahren beschlag-

nahmt, sollten möglichst vorher Ko-

pien für die eigene Verteidigung an-

gefertigt werden. Veränderungen an

den Krankenunterlagen oder die Be-

einflussung von Zeugen oder Mitan-

geklagten können zur Anordnung

von Untersuchungshaft wegen Ver-

dunkelungsgefahr führen.

Eine Äußerung sollte nur über ei-

nen Rechtsanwalt erfolgen. Allein

der Rechtsanwalt - nicht der beschul-

digte Arzt - hat die Möglichkeit, vor

der Äußerung Akteneinsicht zu neh-

men. Die Äußerung sollte ggf. mit der

Haftpflichtversicherung abgestimmt

werden.

Auch im strafrechtlichen Bereich

kommt der Person des Sachverstän-

digen entscheidende Bedeutung zu.
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